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was beti lebßaften Seifall aller beter oerbient, welcße
bem Seffin feine bauliche ©igenart erhalten fefjen motten.

MeintootynunsSfcau.
3m Jîunftgewerbemufeum in Büricß fanben fürs ließ

jtcei intereffante, gut befueßte Vorträge über Probleme
beS ÄleinwoßnungSbaueS ftatt. Slrcßiteft ^ßrofeffor
Vernoulli fpraeß über „Sie2lrcßitefturbeSÄlein=
it)o^nung§baue§", unb ging in feinfinniger Sßeife
non ber Vetracßtung beS MeinrooßnßaufeS als felbftänbig
geworbener Seil beS SJtietSßaufeS auS. Unerflärlicßer»
weife feßen wir am ßafernenbau eigene unb neue formen,
wäßrenb baS oiel inbioibueflere ©infamilienßauS in einer
oben ©eßematifierung fteefen geblieben ift. Ser ©runb
ift in ber îtetroenbigfeit ber Verfolgung öfonomifdjer
Vrinsipien ju erblicEen, bie non ber einseinen SBoßnung
ber SJtietfaferne auf baS ganse JtleinwoßnßauS übertragen
werben unb su ungleich größeren ©infparungen führen
müffen. ®er älrcßiteft wirb baburef) gerabesu geswungen
SU einer ftereotppen SBieberßolung ein unb beSfelben

ÇaufeS, ein unb berfelben ©inselteile wie fyenfter, Süren,
©efimfe, Säfelungen, Sacßrinnen ufw. Vocß frf)roffer
als beim SJtietßaufe foil hierbei bie äugerfte Sfonomie
Sum Seitprinsip erhoben werben. Veifpiele, wosu bieS

führt, liefern oor allem bie Slußenquartiere SonbonS mit
ihrer größtmöglichen Veröbung beS VauftilS su uner»

träglict) mirfenber ©cßab!one. 2lllein, ungeachtet aller
Veröbung unb Verfluchung beS ©tils habe« wir bie

Stoßen ©rrungenfcßaften beS englifdßen ©infamilienßaufeS
übernommen, fie behalten ihren SBert bauernb bei. feilte
flilt eS, mit ber SJtaterie ben ©eift su paaren, unb eS

flehen unS benn auch wefentlich anbere ÜRittel alS_ tn
früheren Baßrseßnten sur Verfügung. Sie ©enoffen»
fetjaften, beren ©ntfteßung in bie neuefte 3^1 fällt, rer=
fraßen bie SJtöglicßfeit, mit ben gegebenen ©lementen
ben ©infantilienßauSbau praftifcß bureßsufüßren. Ser
^Ircßiteft befommt nun eine ganse ©ruppe oon Vauten
in bie |janb, bie er s" einer ©inheit formen fann.
VßqtmuS unb Sötaßftab finb bie beiben gaftoren, oon
benen er fidE) leiten laffen muß. 3" ber fursen ^Bieber»
i)olung ber nebeneinanber fteßenben Käufer, in ber
Steidhmäßigen Surcßfüßrung ber genfter, Süren, ©efimfe,
^aeßrinnen unb ©runbriffe, in ben gleichmäßigen Qnter»
fallen ber J-rontabfcßnitte, ber SJÎauerpfeiler liegen für
% bie ©eftaltungSmöglicht'eiten. Qu noch mehr; auch
me Anlegung ber ©rünftreifen oor ben Käufern, ber
"öaumgruppen unb Vafenpläße fommt als wichtiges ardE)i=

teftonifcßeS SRoment ßinsu, unb nicht suleßt oerßilft bie

©ewißßeiß baß biefe Äleinwoßnßäufer ihren Vefißern
bauernb gehören follen, basu, fie mit einem inbioibuellen
©epräge su oerfeßen unb ihnen alleS fcßaufiellerifcße
©epräge su nehmen, baS VîietSfafernen suweilen seigen.
Sas ©enoffenfcßaftSwefen birgt bie ©arantie, alle biefe

Bürberungen oerwirflicßen s" fönnen. Ser Slrc^iteft
fann wieber SDtut faffen; su einer arcb)iteftoriifrf)ert Surcß»
führung unferer SBoßnftätten, einem organifeßen SluSbau
ber ©täbte finb iß m bie SRittel in bie £>anb gegeben.

gabrifinfpeftor 3oß. ©igg referierte über bie

fosiale Vebeutung beS ©iebelungSproblemS.
©cßon lange uor bem Kriege feßten bie Veftrebungen,
auS ben SJHeiSfafernen ßerauSsufommen, ein; aber erft
in ber jüngften _3eit befaßten fteß weitere Greife mit bem

problem, ba man injmifcßen gelernt ßatte, ben Arbeiter
ßößer einsufcßäßen unb für feine Söoßnoerhältniffe be»

forgt su fein. Stucß wir in ber ©eßweis haben allen
©runb, bem SBoßnungSelenb mit allen wirffamen Vtitteln
SU begegnen, unb ber ©ebanfe ber ©oolution oerlangt,
baß wir baS ©lenb, baS in ^aßrßunberten über bie
untern VolfSfcßicßten gefommen ift, werftätig abbauen
ßelfen; benn wir brauchen eine fcßöpferifcße Sätigfeit
unb fönnen meßt etwa bie SJtaffen blinblingS ßerrfeßen
laffen; baS hieße ein feines unb fomplisierteS Uhrwerf
auSeinanber nehmen, oßne ben Ußrmacßer su ßnben, ber
eS wieber sufammenfeßen fann; bie Verbefferung ber
SßoßnungsDerhältniffe ift eine ber widßtigften Aufgaben
ber ©egenwart, fperr ©igg fam fobann auf bie oielen
Unanneßmlicßfeiten unb ©cßäbigungen su fpredßen, benen
ber Vewoßner ber VtietSfaferne auSgefeßt ift; auS ber
Seilung mancher Väume unter ben Vurteien entfteßt
Streit, Veroofität unb Vtißtrauen, bie fteteit ÇauSoer=
fäufe bringen SJtietsinSfteigerungen, man fennt baS ©lenb
ber su Meinen SBoßnungen, bie ©efaßren ber Slftermiete
in ßnansieller unb fittlicßer ^infießt. ©in großer Seil
ber tuberfulöfen ©rfranfungen ift auf baS Konto fcßlecßter
SSoßnoerhältniffe su feßen, unb eS wäre woßl richtiger,
bie Vtillionen für SBoßnungSbau ansulegen, ftatt für
öungenfanatorien, ba bann bie primäre Ürfacße ber
Suberfulofe befeitigt würbe. VBir müffen ben Arbeiter
auf bem Sanbe woßnen unb ißm ein ©tüdf Sanb sur
Vebauung laffen, fpätere ©enerationen follen beffer
woßnen können. Slucß ber KanalifationSfrage großer
©täbte, namentlich BüricßS, wirb meßr Slufmerffamfeit
gefeßenft werben müffen. fjür bie Verwirflicßmtg ber
©iebelungen brauißen wir bie £>ilfe. oon Staat, Kan=
tonen unb ©emeinben; bie Unterftüßungen beS VunbeS

| follen erßeblicß größer werben. Vorbilblid) finb bie Siebe»
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....................iswas den lebhaften Beifall aller derer verdient, welche
dem Tessin seine bauliche Eigenart erhalten sehen möchten.

Kleinwohnungsbau.
Im Kunstgewerbemuseum in Zürich fanden kürzlich

zwei interessante, gut besuchte Vorträge über Probleme
des Kleinwohnungsbaues statt. Architekt Professor
Bernoulli sprach über „Die Architektur des Klein-
Wohnungsbaues", und ging in feinsinniger Weise
von der Betrachtung des Kleinwohnhauses als selbständig
gewordener Teil des Mietshauses aus. Unerklärlicher-
weise sehen wir am Kasernenbau eigene und neue Formen,
während das viel individuellere Einfamilienhaus in einer
öden Schematisierung stecken geblieben ist. Der Grund
ist in der Notwendigkeit der Verfolgung ökonomischer

Prinzipien zu erblicken, die von der einzelnen Wohnung
der Mietkaserne auf das ganze Kleinwohnhaus übertragen
werden und zu ungleich größeren Einsparungen führen
müssen. Der Architekt wird dadurch geradezu gezwungen
zu einer stereotypen Wiederholung ein und desselben

Hauses, ein und derselben Einzelteile wie Fenster, Türen,
Gesimse, Täfelungen, Dachrinnen usw. Noch schroffer
als beim Miethause soll hierbei die äußerste Ökonomie

zum Leitprinzip erhoben werden. Beispiele, wozu dies

führt, liefern vor allem die Außenquartiere Londons mit
ihrer größtmöglichen Verödung des Baustils zu uner-
träglich wirkender Schablone. Allein, ungeachtet aller
Verödung und Verflachung des Stils haben wir die

großen Errungenschaften des englischen Einfamilienhauses
übernommen, sie behalten ihren Wert dauernd bei. Heute
gilt es, mit der Materie den Geist zu paaren, und es

stehen uns denn auch wesentlich andere Mittel als m
früheren Jahrzehnten zur Verfügung. Die Genossen-
schaffen, deren Entstehung in die neueste Zeit fällt, ver-
schaffen die Möglichkeit, mit den gegebenen Elementen
den Einfamilienhausbau praktisch durchzuführen. Der
Architekt bekommt nun eine ganze Gruppe von Bauten
W die Hand, die er zu einer Einheit formen kann.
Vhytmus und Maßstab sind die beiden Faktoren, von
denen er sich leiten lassen muß. In der kurzen Wieder-
holung der nebeneinander stehenden Häuser, in der
gleichmäßigen Durchführung der Fenster, Türen, Gesimse,
Dachrinnen und Grundrisse, in den gleichmäßigen Inter-
hallen der Frontabschnitte, der Mauerpfeiler liegen für
chn die Gestaltungsmöglichkeiten. Ja noch mehr; auch
die Anlegung der Grünstreifen vor den Häusern, der
^aumgruppen und Rasenplätze kommt als wichtiges archi-

tektonisches Moment hinzu, und nicht zuletzt verhilft die

Gewißheit^ daß diese Kleinwohnhäuser ihren Besitzern
dauernd gehören sollen, dazu, sie mit einem individuellen
Gepräge zu versehen und ihnen alles schaustellerische
Gepräge zu nehmen, das Mietskasernen zuweilen zeigen.
Das Genossenschaftswesen birgt die Garantie, alle diese

Forderungen verwirklichen zu können. Der Architekt
kann wieder Mut fassen; zu einer architektonischen Durch-
führung unserer Wohnstätten, einem organischen Ausbau
der Städte sind ihm die Mittel in die Hand gegeben.

Fabrikinspektor Joh. Sigg referierte über die

soziale Bedeutung des Siedelungsproblems.
Schon lange vor dem Kriege setzten die Bestrebungen,
aus den Mietskasernen herauszukommen, ein; aber erst
in der jüngsten Zeit befaßten sich weitere Kreise mit dem
Problem, da man inzwischen gelernt hatte, den Arbeiter
höher einzuschätzen und für seine Wohnoerhältnisse be-

sorgt zu sein. Auch wir in der Schweiz haben allen
Grund, dem Wohnungselend mit allen wirksamen Mitteln
zu begegnen, und der Gedanke der Evolution verlangt,
daß wir das Elend, das in Jahrhunderten über die
untern Volksschichten gekommen ist, werktätig abbauen
helfen; denn wir brauchen eine schöpserifche Tätigkeit
und können nicht etwa die Massen blindlings herrschen
lassen; das hieße ein feines und kompliziertes Uhrwerk
auseinander nehmen, ohne den Uhrmacher zu finden, der
es wieder zusammensetzen kann; die Verbesserung der
Wohnungsverhältnisse ist eine der wichtigsten Aufgaben
der Gegenwart. Herr Sigg kam sodann auf die vielen
Unannehmlichkeiten und Schädigungen zu sprechen, denen
der Bewohner der Mietskaserne ausgesetzt ist; aus der
Teilung mancher Räume unter den Parteien entsteht
Streit, Nervosität und Mißtrauen, die steten Hausver-
käufe bringen Mietzinssteigerungen, man kennt das Elend
der zu kleinen Wohnungen, die Gefahren der Aftermiete
in finanzieller und sittlicher Hinsicht. Ein großer Teil
der tuberkulösen Erkrankungen ist auf das Konto schlechter
Wohnverhältnisse zu setzen, und es wäre wohl richtiger,
die Millionen für Wohnungsbau anzulegen, statt für
Lungensanatorien, da dann die primäre Ursache der
Tuberkulose beseitigt würde. Wir müssen den Arbeiter
auf dem Lande wohnen und ihm ein Stück Land zur
Bebauung lassen, spätere Generationen sollen besser
wohnen "können. Auch der Kanalisationsfrage großer
Städte, namentlich Zürichs, wird mehr Aufmerksamkeit
geschenkt werden müssen. Für die Verwirklichung der
Siedelungen brauchen wir die Hilfe von Staat, Kan-
tonen und Gemeinden; die Unterstützungen des Bundes

j sollen erheblich größer werden. Vorbildlich sind die Siede-
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©alfabrifen, Slnftalten für ©rzeugung, llmroanblung uitb
Abgabe oon eleftrifdjem Strom mit brei unb mehr Sir»

beitern). Überbiel roerbert bem ©efetje unterteilt : ©tiefe»
reiert mit zwei unb mehr pantographen»©chifflimafd)inen,
einer unb metjr Slutomat=®chiffiimafchinen, mit jroei unb
mehr ©tidfmafd)inen) oerfcfjiebener ©pfteme unb SIu!»

rüftereien. Oie ©eftimmungen bei gabrifgefetje! gelten
ferner für öie .fpauptroerfftätten ber ©ifenbahnen unb
anberer ©ranlportanftalten unb bie mit folgen Einlagen
oerbunbenen Sfebenbetriebe.

©ingefjenbe ©eftimmungen enthält bie ©erorbnung
namentlich über bie |>pgiene in ben beftefyenben
Gabrilen unb über bie ©rforberniffe ber §pgiene unb
bie ©etrieblfichertjeit bei ber ©rftellung neuer Gabrilen.
$ür letztere ift ein betailüertel unb mit planen oerfetjenel
©efucf) ber betreffenben Kantonlregierung einzureichen,
belgleidjen für Stillagen unb für llnterîunft unb ©erpfle»
gun g ber Arbeiter. ©in umfangreiche! Kapitel oon ©in»
führunglbeftimmuugen ift ber 3lrbeitljeit gemibmet unb
babei befonberl ber Stacht» unb ©onntaglarbeit. ©ie
Unentbehrtidjfeit ber Slacf)t» unb ©onntaglarbeit
mirb in einem geroiffen Umfange für folgenbe Qnbuftrien
all nadjgeroiefen angefeljen: ©eibenfärbereien, ©erberei»
betriebe, SJtüllereien, ferner einer 9teil)e non Sebenlmittel»
Branchen, ber ©hemie, ber @a!=, 3Baffer= unb ©leftri»
Zitätlroerfe, ber Rapiers Karten» unb ©ettulofefabrifation,
ber ©ud)brucfereien, einer Sinzaht Branchen ber SJletall»

tnbufirie, ber Katf=, dement», ©ip!=, £iartfteiro, ©ternit-,
3iegel= unb PorzeUanfabrifation zc.

Steuerungen enthalten ferner bie ©eftimmungen .über
bie 93efchäftigung roeibficfjer unb fugenblicher
Perfonen, fo j. 33. bie ©orfchrift, bafj auf 1. Qanuar
1925 ben Slrbciterinnen, bie ein ^aulroefen beförgen,
auf ihren PSunfd) ber ©amltagnachnrittag freizugeben
ift. Stuf ben ßeitpunlt bel Qnfrafttretenl bei $abrif=
gefetjel unb ber ©ollzugloerorbnung roerben aufgehoben:
bie auf ©runb ber einschlägigen alten ©unbelgefèt}« er»

laffenett ©erorbnungen, bie ©erorbnung über bie ^abri=
l'ation unb ben ©ertrieb oon 3ünbf)ötzern unb bie mäh»
renb ber Krieglzeit erlaffenen ©erorbnungen. Slu!»
nahmen, bie mit ©ezug auf bie Strbe-itlzeit bereitl be=

roiltigt finb unb beren ©rneuerung bil zum 30. Stoo. 1919
nadjgefucht mirb, fönnen oon ber für bie ©rteilung ber
©eroilligungen zuftänbigen ©efjörbe für bie 3eit bil zu*
©rlebigung ber ©efudje all prooiforifch in Straft blei»
bcnb erflärt roerben. ©iefe ©eftimtnung gilt auch für
bie $abriforbnungen, zu beren ©rfe^ung ben Karo
tonlregierungen bil zum genannten Dermin neue ©or»
lagen unterbreitet roerben.

Zur Überflutung des schweizerischen marktes
durch das Jfusland.

©er ©orort bei ©cEjroeizer. £)anbel!= unb ^nbuftrie»
oereinl erlügt an bie ©eftionen folgenbe! Stunbfchreiben :

2lm 16. Oftober 1919 hat in ©ern eine com eibge»
nöffifct)en ©olflroirtfdhaftlbepartement einberufene Koro
ferenz ftattgefunben, roeldfje fidj mit ber $rage ber Über»

flutung bei fchroeizerifchen SDtarfte! buref) ba! Slultanb,
befonberl im fiinbücf auf bie ©atutafrage, zu befaffen
hatte. Sin biefer Konferenz, zu ber hauptfächlich bie»

jenigen Qnbufiriefreife eingelaben morben maren, bie

unter ber ©infuhr billiger aullänbifcher Konfurrenj»
erzeugniffe leiben, rourbe mitgeteilt, bafj bie oom eibge»

nöffifcfjen ©olflroirtfdhaftlbepartement zur Prüfung biefer
$rage eingefetzte ©jpertenfommiffion nicht in ber Sag«

roar, bem ©unbelrat beftimmte Slnträge zu ftellen. Ob»

roohl bie ben oerfefjiebenen Qnbuftrien infolge bei Sief"
ftanbe! geroiffer aullänbifcher ©aluten brohenbe ®efat>r

tungen einiger grofjer Unternehmungen, roie fie ©fd^er
Pßpjj, 33icarb=32ictet unb anbere für ihre Arbeiter planen
unb zum Seil aulgeführt haben, ©päter mirb auch ^
3ug!= unb ©ramoerbinbung nach ber Peripherie ber
©table oerbeffert roerben müffen; roir haben fd)on h«ute
tppifdje ©eifpiele bafür, roie Slrbeiter, bie in ben Um»
gemeinben rootjnen, roegen ber unpaffenben 3ug§oerbin=
bnngen ber Sßohltat bei Slchtftunbentage! oerluftig gehen.
3ur ®urchfüf)tung aßer biefer f^orberungen hat fid) ber
„©chroeizerifdje ©erbanb für gemeinnützigen 3Bohnung!=
bau", über ben roir berichtet haben, gegrünbet, ber oor
allem eine ©eratunglftetle für bie ©rbauer fein roirb,
ba bei ber grofjen Slulnühung aßer ©orteite, roie fie ber
©au oon Kleinrooljnhcmfern oerlangt, ©eratung unb 2ln=

leitung nötig fein roirb. ®er ©erbanb roirb auch ueuere
©ampeifen prüfen unb normalifierte, tppifierte ©inzel»
teile, ïûren, ^«ufter, ©efimfe, ganze 9Bänbe ufto. auf
©orrat h«rftellen laffen, ol}ne ba§ bamit bem 2lrd)iteften
bie ©eroegunglfreiheit genommen roirb. („3ürid)er poft".)

neue ^abrifçjefe^.
Oer ©unbelrat hat gemä^ Slntrag bei eibg. ©otf!»

mirtfdjaftlbepartement! ba! cibgenöffifd)e gabrifgefeh
famt ben reoibierten ©eftimmungen über bie Slrbeitlzeit
auf 1. Januar 1920 in Kraft erflärt. ©teichzeitig ge»

nehmigte er bie bezügliche ©ollzugloerorbnung.
©ie ©eftimmungen über ben ©eltunglbereid)
bel fÇabrifgefe^e! tauten: Sil! f^abrifen im ©inne
bel ©efe^e! roerben betrachtet : a) inbuftrielle Slnftatten,
bie bei ©erroenbung oon SJlotoren 6 unb mehr Slrbeiter
befchäftigen; bj inbuftrielle Slnftalten, bie ohne ©erioen»
bung ron SJÎotoren 6 unb mehr Slrbeiter unb barunter
roeuigftenl eine jugenbtidje perfoit befchäftigen; c) in=

buftrielle Slnftalten, bie ohne ©erroenbung oon SJÎotoren
unb jugenbtidjen perfonen 11 unb mehr Slrbeiter be»

fdjäftigen; di inbuftriette Slnftalten, bie eine unter ben
genannten ©renzen fteljenbe 3ahf fon Slrbeitern befdhäf»
tigen, aber au^ergeroöhnlichen ©efahren für ©efunbheit
unb Seben ber Slrbeiter bieten ober in ihrer Slrbeitl*
roeife ben ©harafter oon gabrifen unoerfennbar auf»
roeifen (©etreibemühlen mit brei unb mehr Slrbeitern,
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Gasfabriken, Anstalten für Erzeugung, Umwandlung und
Abgabe von elektrischem Strom mit drei und mehr Ar-
beitern). Überdies werden dem Gesetze unterstellt: Sticke-
reien mit zwei und mehr Pantographen-Schifflimaschinen,
einer und mehr Automat-Schifflimaschinen, mit zwei und
mehr Stickmaschinen) verschiedener Systeme und Aus-
rüstereien. Die Bestimmungen des Fabrikgesetzes gelten
ferner für die Hauptwerkstätten der Eisenbahnen und
anderer Transportanstalten und die mit solchen Anlagen
verbundenen Nebenbetriebe.

Eingehende Bestimmungen enthält die Verordnung
namentlich über die Hygiene in den bestehenden
Fabriken und über die Erfordernisse der Hygiene und
die Betriebssicherheit bei der Erstellung neuer Fabriken.
Für letztere ist ein detailliertes und mit Plänen versehenes
Gesuch der betreffenden Kantonsregierung einzureichen,
desgleichen für Anlagen und für Unterkunft und Verpfle-
gun g der Arbeiter. Ein umfangreiches Kapitel von Ein-
sührungsbestimmungen ist der Arbeitszeit gewidmet und
dabei besonders der Nacht- und Sonntagsarbeit. Die
Unentbehrlichkeit der Nacht- und Sonntagsarbeit
wird in einem gewissen Umfange für folgende Industrien
als nachgewiesen angesehen: Seidenfärbereien, Gerberei-
betriebe, Müllereien, ferner einer Reihe von Lebensmittel-
branchen, der Chemie, der Gas-, Wasser- und Elekiri-
zitätswerke, der Papier-, Karten- und Cellulosefabrikation,
der Buchdruckereien, einer Anzahl Branchen der Metall-
industrie, der Kalk-, Zement-, Gips-, Hartstein-, Eternit-,
Ziegel- und Porzellanfabrikation :c. »

Neuerungen enthalten ferner die Bestimmungen über
die Beschäftigung weiblicher und jugendlicher
Personen, so z. B. die Vorschrift, daß aus I.Januar
1925 den Arbeiterinnen, die ein Hauswesen besorgen,
auf ihren Wunsch der Samstagnachnrittag freizugeben
ist. Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Fabrik-
gesetzes und der Vollzugsverordnung werden aufgehoben:
die auf Grund der einschlägigen alten Bundesgesetze er-
lassenen Verordnungen, die Verordnung über die Fabri-
kation und den Vertrieb von Zündhölzern und die wäh-
rend der Kriegszeit erlassenen Verordnungen. Aus-
nahmen, die mit Bezug auf die Arbeitszeit bereits be-

willigt sind und deren Erneuerung bis zum 30. Nov. 1919
nachgesucht wird, können von der für die Erteilung der
Bewilligungen zuständigen Behörde für die Zeit bis zur
Erledigung der Gesuche als provisorisch in Kraft blei-
bend erklärt werden. Diese Bestimmung gilt auch für
die Fabrik ordn un g en, zu deren Ersetzung den Kan-
tonsregierungen bis zum genannten Termin neue Vor-
lagen unterbreitet werden.

Sur ÜbeMulung aes schweizerischen Markte;
aurch Sa; Huslana.

Der Vorort des Schweizer. Handels- und Industrie-
Vereins erläßt an die Sektionen folgendes Rundschreiben:

Am 16. Oktober 1919 hat in Bern eine vom eidge-
nössischen Volkswirtfchaftsdepartement einberufene Kon-
ferenz stattgefunden, welche sich mit der Frage der Über-
flutung des schweizerischen Marktes durch das Ausland,
besonders im Hinblick auf die Valutafrage, zu befassen
hatte. An dieser Konferenz, zu der hauptsächlich die-

jenigen Jndustriekreise eingeladen worden waren, die

unter der Einfuhr billiger ausländischer Konkurrenz-
erzeugnisse leiden, wurde mitgeteilt, daß die vom eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdepartement zur Prüfung dieser
Frage eingesetzte Expertenkommission nicht in der Lage
war, dem Bundesrat bestimmte Anträge zu stellen. Ob-
wohl die den verschiedenen Industrien infolge des Tief-
standes gewisser ausländischer Valuten drohende Gefahr

lungen einiger großer Unternehmungen, wie sie Escher
Wyß, Picard-Pictet und andere für ihre Arbeiter planen
und zum Teil ausgeführt haben. Später wird auch die
Zugs- und Tramverbindung nach der Peripherie der
Städte verbessert werden müssen; wir haben schon heute
typische Beispiele dafür, wie Arbeiter, die in den Um-
gemeinden wohnen, wegen der unpassenden Zugsverbin-
düngen der Wohltat des Achtstundentages verlustig gehen.
Zur Durchführung aller dieser Forderungen hat sich der
„Schweizerische Verband für gemeinnützigen Wohnungs-
bau", über den wir berichtet haben, gegründet, der vor
allem eine Beratungsstelle für die Erbauer sein wird,
da bei der großen Äusnützung aller Vorteile, wie sie der
Bau von Kleinwohnhäusern verlangt, Beratung und An-
leitung nötig sein wird. Der Verband wird auch neuere
Bauweisen prüfen und normalisierte, typisierte Einzel-
teile, Türen, Fenster, Gesimse, ganze Wände usw. auf
Vorrat herstellen lassen, ohne daß damit dem Architekten
die Bewegungsfreiheit genommen wird. („Züricher Post".)

Das neue Fabrikgeseh.
Der Bundesrat hat gemäß Antrag des eidg. Volks-

wirtfchaftsdepartements das eidgenössische Fabrikgesetz
samt den revidierten Bestimmungen über die Arbeitszeit
auf 1. Januar 1920 in Kraft erklärt. Gleichzeitig ge-
nehmigte er die bezügliche Vollzugsverordnung.
Die Bestimmungen über den Geltungsbereich
des Fabrikgesetzes lauten: Als Fabriken im Sinne
des Gesetzes werden betrachtet: u) industrielle Anstalten,
die bei Verwendung von Motoren 6 und mehr Arbeiter
beschäftigen; b) industrielle Anstalten, die ohne Verwen-
dung von Motoren 6 und mehr Arbeiter und darunter
wenigstens eine jugendliche Person beschäftigen; e) in-
dustrielle Anstalten, die ohne Verwendung von Motoren
und jugendlichen Personen 11 und mehr Arbeiter be-
schaftigen; «I > industrielle Anstalten, die eine unter den
genannten Grenzen stehende Zahl von Arbeitern beschäf-
tigen, aber außergewöhnlichen Gefahren für Gesundheit
und Leben der Arbeiter bieten oder in ihrer Arbeits-
weise den Charakter von Fabriken unverkennbar aus-
weisen (Getreidemühlen mit drei und mehr Arbeitern,
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